
§ 1 

Anwendungsbereich 

 Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für alle Angebote, Verkäufe, Liefe-
rungen und Leistungen der iQ-Bausystem GmbH & Co.KG. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Ge-
schäftsbeziehungen, auch wenn Sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Bedingungen des Bestellers verpflichten 
uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Andere Geschäftsbe-
dingungen als unsere eigenen verpflichten uns nur dann, wenn wir uns ausdrücklich und schriftlich damit einverstanden erklä-
ren.  

Soweit neben diesen AGB keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der 
VOB—B für Unternehmen und das BGB für Privatpersonen in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung. 

§ 2 

Vertragsinhalt und Lieferumfang 

1. Alle Angebote sind freibleibend. Für den Vertragsinhalt und den Lieferumfang sind die nachstehenden Bedingungen und das 
Angebot bzw. die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers allein maßgebend. Nebenabreden, Änderungen und Zusiche-
rungen sowie Garantien bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Der Besteller hat keinen 
Anspruch auf Lieferung weiterer Teile, Arbeiten und Betriebsmittel, wenn dies nicht im einzelnen und ausdrücklich schriftlich 
vereinbart ist.  

2. Auftragsannulierungen sind nur mit unserem Einverständnis gültig. In diesem Falls steht uns ein Schadenersatz in Höhe von 
15% der vereinbarten Kaufpreissumme zu. Wird ein Auftrag vorbehaltlich einer Baugenehmigung vereinbart und es ergeht ein 
Ablehnungsbescheid vom Bauamt, so kann der Bausatz und Montageleistung kostenfrei stornier werden. 

3. Bei den angebotenen Produkten des Lieferers handelt es sich um individuelle Sonderanfertigungen, welche nach Angaben 
des Bestellers angefertigt werden.  Es besteht kein Widerrufsrecht bei einer Sonderanfertigung nach dem Fernabsatzgesetz. 

4. Schutzrechte: Zeichnungen, Bilder, Schriftverkehre und andere Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden 
und sind auf unser Verlangen oder wenn der Auftrag nicht an uns erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben. Für alle mittelbaren 
und unmittelbaren Schäden, die aus der Verletzung etwaiger Schutzrechte hervorgehen, hat uns der Besteller auf Verlangen 
einen Angemessenen Vorschuss zu zahlen. 

5. Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sowie Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Garantien werden vom Lieferer nur bei besonderer Verein-
barung übernommen. Eine Bezugnahme auf DIN-Normen dient der Warenbeschreibung und stellt noch keine Garantie dar.  

6. Die Lieferteile entsprechen grundsätzlich den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden technischen Bestimmungen. Für 
Prüfungen und Abnahme, die über die übliche Prüfung im Werk des Lieferers hinausgehen, trägt der Besteller die Kosten. 
Prüfungen nach ausländischem Standard und Bestimmungen, die im Land des Lieferers vorgenommen werden sollen, sind 
durch in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene Abnahmegesellschaften auf Kosten des Bestellers durchzuführen, 
soweit im Vertrag selbst nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist.  

7. Bilder von dem aufgebauten Objekt dürfen für Marketingzwecke der iQ-Bausystem GmbH & Co.KG ohne weitere Zustimmung 
verwendet werden. 

§ 3 

Preise und Zahlung 

1. Die Preise gelten, wenn nicht im Vertrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ab Werk, ausschließlich Verpackung. Bei 
Materialpreis- und Lohnänderungen gegenüber dem Angebotstag können die Preise entsprechend berichtigt werden, sofern 
zwischen dem Angebotstag und dem Tag der Auslieferung ein Zeitraum von mehr als 4 Monaten liegt. Etwaige Kostenan-
schläge für Verpackung, Verladen, Fracht, Aufstellen und dergleichen sind unverbindlich. Es werden die tatsächlich entstande-
nen Kosten an den Besteller berechnet.  

2. Bei Ausfuhrlieferungen sind alle Abgaben, Gebühren, Steuern, Kosten für technische Prüfungen usw., die außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland entstehen, vom Besteller zu tragen; ebenso die Kosten für eine etwa erforderliche Legalisierung 
von Ursprungserzeugnissen, Konsulat Rechnungen oder ähnlichem.  

3. Die Zahlung ist spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Davon abweichend gelten die vereinbarten 
Zahlungsziele im Auftrag. Ein Skontoabzug ist unzulässig, soweit Kaufpreisforderungen aufgrund älterer fälliger Rechnungen 
noch unbeglichen sind. Eventuelle Skonti sind aus dem Rechnungsbruttobetrag zu ziehen. Eventuelle Fremdleistungen wie 
Statik, Montage sowie Lieferkosten sind von Skontoabzügen ausgeschlossen. Ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung 
oder der Zahlungsaufforderung unsicher, so hat die Zahlung spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleis-
tung zu erfolgen.  
 

 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Bestellers die Zahlung zunächst auf dessen ältere Schulden 
 anzurechnen. Sind bereits Kosten und/oder Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlungen zunächst auf die Kosten, 
 dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über 
den Zahlungsbetrag uneingeschränkt verfügen können. Bei der Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit vorausge-
setzt.  

4. Bei Lieferungen im Inland wird die Umsatzsteuer zusätzlich in Rechnung gestellt und ist bei Erhalt der Rechnung zu zahlen. Es 
gilt der bei Rechnungsstellung gültige Mehrwertsteuersatz.  

5. Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung sind ab Fälligkeit Jahreszinsen von 8 % über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB zu 
zahlen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich der Besteller in Verzug befindet oder nicht.  

6. Zahlungsverzögerungen des Bestellers oder Bekannt werden einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögensverhält-
nisse berechtigen den Lieferer, sofort die volle Bezahlung oder eine hinreichende Sicherheitsleistung zu verlangen. Dies gilt 
unbeschadet der weiteren Rechte des Lieferers aus diesen Lieferbedingungen.  

7. Gegen die Ansprüche des Lieferers kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Bestellers unbe-
stritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Besteller nur geltend machen, soweit das 
Zurückbehaltungsrecht auf Ansprüchen aus dem Vertrag beruht.  

8. Sonnen– und Windschutzmarkisen müssen ab Windstärke 5 eingefahren werden. 

9. Der elektrische Anschluss der LED Beleuchtung und der Solarmodule ist nicht im Leistungsumfang enthalten, außer es ist 
schriftlich etwas anderes vereinbart. 

§ 4 

Lieferfrist 

1. Die Lieferfrist beginnt, wenn im Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, mit dem Datum der Auftragsbestäti-
gung, jedoch nicht, bevor alle kaufmännischen und technischen Fragen geklärt sind, eine vereinbarte Anzahlung eingegangen 
ist und die vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen etc. beigebracht oder die erforderlichen Freigaben 
erfolgt sind.  

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk des Lieferers verlassen hat oder die 
Meldung der Versandbereitschaft an den Besteller abgesandt ist.  

3. Teillieferungen sind zulässig.  

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Betriebsstörungen und Arbeitskämpfen sowie bei Eintritt unvorhersehbarer 
Hindernisse, auf die der Lieferer keinen Einfluss hat. Als unvorhersehbare Hindernisse gelten auch Verzögerungen in der 
Anlieferung wesentlicher Baustoffe oder Produktionselemente, soweit es nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung 
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss ist und eine rechtzeitige Bestellung des Lieferers vorliegt. Die Lieferfrist wird 
ebenfalls angemessen verlängert, wenn solche Hindernisse bei Unterlieferanten –rechtzeitige Bestellung vorausgesetzt- oder 
während eines Lieferantenverzuges eintreten. Sie sind auch bei bereits bestehendem Verzug vom Lieferer nicht zu vertreten.  

5. Bei Mitteilung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist kann der Besteller dem Lieferer 30 
Tage nach Ablauf des Liefertermins oder der Lieferfrist auffordern zu liefern. Durch Zugang der Aufforderung kommt der 
Lieferer in Verzug. Will der Besteller anstelle der Geltendmachung eines Verzugsschadens vom Vertrag zurücktreten und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so muss er dem Lieferer nach Ablauf von 20 Tagen gemäß Satz 1 dieser Ziffer 
eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. Bei leichter Fahrlässigkeit des Lieferers sind Schadensersatzansprüche ausge-
schlossen. Wird dem Lieferer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet der Lieferer dann nicht, 
wenn ein Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung bzw. Lieferung eingetreten wäre.  

6. Wird der Versand aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, länger als 2 Monate nach Mitteilung der Versandbereit-
schaft verzögert, so trägt der Besteller die entsprechenden Lagerkosten, die beim Lieferer entstehen. Sie betragen im Werk 
des Lieferers für den Monat mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages. Der Lieferer kann nach fruchtlosem Ablauf einer 
gewährten angemessenen Nachfrist anderweitig über den Liefergegenstand verfügen und den Besteller mit angemessen 
verlängerter Frist beliefern.  

7. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die rechtzeitige Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers aus diesem oder einem 
anderen mit dem Lieferer geschlossenen Vertrag voraus.     

8. Unvorhersehbare Ereignisse, wie Arbeitskämpfe, Krieg, Feuer, hoheitliche Maßnahmen sowie Naturkatastrophen und sonstige 
Fälle befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkung von unserer Leistungspflicht. 

9. Die Anlieferung erfolgt bis Abladestelle Bordsteinkante. Die Befahrbarkeit muss mit einem 40 Tonnen LKW gewährleistet sein. 
Zusätzliche Transportkosten im gegenteiligen Fall sind vom Auftraggeber zu tragen, sofern dies vorher nicht schriftlich bekannt 
gegeben wurde. 

Allgemeine Geschäfts– und Lieferbedingungen 



§ 5 

Gefahrübergang 

1. Mit dem Beginn der Verladung von Lieferteilen im Werk des Lieferers geht die Gefahr auf den Besteller über.  

2. Verzögert sich der Versandt infolge von Umständen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so tritt der Gefahrübergang mit 
dem Datum der Versandbereitschaftsmeldung ein.  

3. Ziffer 1 und 2 dieses Paragraphen gelten auch bei Teillieferungen oder wenn der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. den 
Versand, übernimmt. Die Incoterms gelten insoweit nur als Kostenklausel.  

§ 6 

Versand und Verpackung 

1. Eine etwaige Durchführung des Versandes durch den Lieferer erfolgt nach bestem Ermessen, jedoch ohne Verbindlichkeit. 

2. Einwegverpackungen, die in der Rechnung bzw. den Versandpapieren als solche bezeichnet sind, werden nicht zurückgenom-
men.  

§ 7 

Eigentumsvorbehalt und Sicherungsrechte 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den 
Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später 
abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Lieferers in 
eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo bezogen und anerkannt ist. Auf Verlangen des Bestellers ist der 
Lieferer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Besteller sämtliche, mit dem Liefergegenstand in 
Zusammenhang stehende Forderungen unanfechtbar erfüllt und für die übrigen Forderung aus der laufenden Geschäftsbezie-
hung eine angemessene Sicherheit bestellt hat.  
Bei Zahlungsverzug des Bestellers kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes 
sowie in der Pfändung des Liefergegenstandes beim Besteller durch den Lieferer liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, 
wenn dies der Lieferer ausdrücklich schriftlich erklärt.  
Die weiteren gesetzlichen Ansprüche des Lieferers bleiben unberührt.  
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.  

2. Be- und Verarbeitung erfolgen im Auftrag des Lieferers, jedoch ohne ihn zu verpflichten. Werden Liefergegenstände des 
Lieferers mit anderen Gegenständen zu einer neuen einheitlichen Sache verbunden und ist der andere Gegenstand als Haupt-
sache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer in Höhe des Rechnungswertes anteilig Miteigentum 
überträgt und die Sache für ihn in Verwahrung behält.  
Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, jedoch nur unter Eigen-
tumsvorbehalt. Er tritt dem Lieferer bei Abschluss des Vertrages mit diesem alle Forderungen in Höhe des Rechnungswertes 
(zzgl. Zinsen und Nebenforderungen) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung des Liefergegenstandes an den Abnehmer 
erwachsen. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen.  

3. Soweit das Recht, dessen Geltungsbereich der Liefergegenstand unterliegt, den Eigentumsvorbehalt nicht zulässt, dem 
Lieferer aber gestattet, sich andere Rechte an dem Liefergegenstand vorzubehalten; kann der Lieferer alle Rechte dieser Art 
ausüben. Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen des Lieferers mitzuwirken, die dieser zum Schutze seines Eigentums 
oder anstelle dessen eines anderen Rechtes am Liefergegenstand treffen will.  

§ 8 

Mängelrüge 

1. Der Besteller kann unbeschadet seiner Rechte aus § 9 bei unwesentlichen Mängeln, die eine Benutzung nicht verhindern, die 
Entgegennahme der Lieferung nicht verweigern.  

2. Aufgrund der Eigenschaften der Ware, vor allem beim Glas und der Gefahr von dessen Beschädigungen, ist der Besteller zur 
unverzüglichen Prüfung verpflichtet. Alle offensichtlichen Mängel sind bei Übergabe durch die Spedition dieser gegenüber 
sowie auch gegenüber dem Lieferer anzuzeigen.  

3. Beanstandungen sind unmittelbar dem Lieferer schriftlich mitzuteilen und zwar solche wegen unvollständiger bzw. unrichtiger 
Lieferung oder wegen erkennbarer Mängel unverzüglich, spätestens 7 Tage nach Ankunft der Lieferung am Bestimmungsort; 
solche wegen zunächst nicht erkennbarer Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung.  

4. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige entfallen die Gewährleistungsansprüche des Bestellers.  

5. Mängelrügen hat der Käufer uns, soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt, schriftlich mit detaillierten Angaben mit 
Fotos über Art und Ausmaß der Mängel und der geschätzten Höhe der Forderung mitzuteilen. 

§ 9 

Gewährleistung 

1. Die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Sache ergibt sich aus der Produktbeschreibung des Lieferers. Die Angaben des 
Lieferers zum Liefer- und Leistungsgegenstand in Katalogen, Prospekten und Preislisten stellen lediglich Beschreibungen, 
Kennzeichnungen oder Richtwerte dar, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ergibt. Geringfügige, 
unerhebliche Abweichungen gegenüber den Katalogangaben oder früher gelieferten Waren gelten nicht als Mangel. Der 
Ausschluss branchenüblicher Abweichungen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.  

2. Gegen den Lieferer gerichtete Ansprüche verjähren innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt des gesetzlichen Verjährungsbe-
ginns, soweit der Lieferer nicht wegen Vorsatzes oder arglistigen Verschweigens eines bekannten Mangels oder der Verlet-
zung von Leben, Körper und Gesundheit des Bestellers haftet. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon 
unberührt. Bei leichtfahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf den nach Art der Ware 
vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leichtfahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferers. Bei fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die 
Haftung ausgeschlossen 

3. Die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) erfolgt grundsätzlich Zug um Zug gegen Aushändigung der mangel-
haften Sache. Der Lieferer ist berechtigt, die Ersatzlieferung zu verweigern, sollte der Besteller die mangelhafte Sache bereits 
nachhaltig oder über längere Zeit in Benutzung genommen haben. Kann der Besteller gleichwohl Ersatzlieferung verlangen, so 
ist der Lieferer berechtigt, Wertersatz für die vom Besteller gezogene Nutzung geltend zu machen und die Nacherfüllung bis 
zur Zahlung des jeweiligen Nutzungsentgelts zu verweigern.  

4. Die mit der Nachlieferung entstehenden Kosten, insbesondere Weg-, Transport- und Lohnkosten, trägt der Lieferer, sofern der 
Besteller die Ware nicht an einen anderen Ort als den, an dem sich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sein Firmensitz 
befand, verbracht hat.  
Erhöhte Kosten der Nachbesserung oder des Austauschs, die dadurch entstehen, dass der Gegenstand aus dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland verbracht wird, gehen zulasten des Bestellers. Der Lieferer trägt lediglich die Kosten, die entstan-
den wären, wenn das Teil in der Bundesrepublik Deutschland verblieben wäre.  

5. Die Verjährung eines gegen den Lieferer gerichteten Anspruchs wird nicht durch Verhandlungen gehemmt, die zwischen dem 
Besteller und Vertretern des Lieferers geführt werden. In jedem Fall gelten Verhandlungen über gegen den Lieferer gerichtete 
Ansprüche mit sofortiger Wirkung als verweigert, wenn die Verhandlungen abgebrochen oder nicht fortgeführt werden. Diese 
Klausel hat keine Umkehr der Beweislast zum Gegenstand. 

6. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß, ohne vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommene 
Änderungs- und/oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen ausgeschlossen. 

7. Bei Lieferung von Aufstellungsplänen, Umsetzungszeichnungen und Einbauplänen übernimmt der Lieferer eine Gewähr nur 
für die Richtigkeit der Maße seines eigenen Lieferanteils. Angaben des Lieferers über Eigenschaften seiner Erzeugnissen 
entsprechen den Ergebnissen der Messungen und Berechnungen des Lieferers.  

8. Der Lieferer haftet nicht, wenn Mängel auf Maßnahmen oder Konstruktionen zurückzuführen sind, die der Besteller ausdrück-
lich verlangt hat, oder an Materialien oder Erzeugnissen auftreten, die der Besteller selbst geliefert hat.  

9. Der Auftraggeber erhält von uns auf alle elektrischen Geräte eine zwei jährige herstellerunabhängige Gewährleistung, wie z.B. 
Wechselrichter, Stromspeicher, Solarmodule, Ladegeräte und Batterien. 

10. Bei lichtdurchlässigen PV Eindeckungen ist Hagelschlag bis 2cm über die Gewährleistung abgedeckt. Andere Schäden sind 
als Unwetterschaden bauseits zu regulieren. 

11. Alle unsere Produkte werden von Hand bearbeitet, es kann dadurch sein, dass Schweißnähte und Bearbeitungsindikatoren zu 
sehen sind. 

12. Wir haften nicht für Dächer, die ohne Bauantrag produziert und gebaut werden. Falls der Bauantrag nachgereicht werden 
muss, können ggf. Bearbeitungsgebühren anfallen, die der Kunde zu tragen hat. 

13. Die Elektroarbeiten erfolgen bis zum Solar Terrassendach / Carport. Die Module werden untereinander verkabelt und hängen 
dann an einer definierten Stelle heraus. Von da an, muss der Elektriker diese dann verlängern und verkabeln bzw. anschlie-
ßen. 

§ 10 

Haftungsausschluß 

1. Wir haften nicht für entstandene Schäden am Bau, seien es Terrassenplatte, Terrassenfließen, Hausdämmung, Putz oder 
ähnliches. 

Allgemeine Geschäfts– und Lieferbedingungen 



§ 11 

Gewährleistung 

12. Der Lieferer haftet in keinem Fall für Verschleißteile und normale Abnutzung, ferner nicht für Mängel, die entstanden sind 
durch: unsachgemäße oder nachlässige Lagerung, Behandlung und Verwendung, Montage oder Inbetriebnahme der Lieferge-
genstände durch den Besteller oder Dritte; Verwendung ungeeigneter Werkstoffe, ungeeigneter Einbauverhältnisse etc.; 
unübliche Einwirkungen irgendwelcher Art auf den Liefergegenstand z.B. durch Schwingungen, Einbringen von Fremdkörpern, 
chemische, elektronische, elektro-chemische Einflüsse und sonstige nach dem Gefahrübergang liegende Umstände, sofern 
sie nicht durch ein Verschulden des Lieferers bewirkt werden. 

13. Wurde die Ware bereits an einen Endverbraucher geliefert, ist der Besteller grundsätzlich nur berechtigt, jene Mängelansprü-
che gegenüber dem Lieferer geltend zu machen, die sein Abnehmer ihm gegenüber geltend gemacht hat. Das gilt nicht, 
soweit die Ware aufgrund mit dem Lieferer abgestimmter Kulanzregelungen zurückgenommen wurde. Darüber hinaus ist der 
Besteller gegenüber dem Lieferer zum Rücktritt nicht berechtigt, wenn er die Ware deswegen zurücknehmen musste, weil er 
seiner Pflicht zur Nacherfüllung nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist, insbesondere weil er eine ihm gesetzte Frist zur 
Nacherfüllung schuldhaft hat fruchtlos verstreichen lassen.  
 

Zum Ersatz der Aufwendungen gemäß § 439 Abs. 2 BGB ist der Lieferer nur verpflichtet, soweit der Besteller dem Lieferer 
unverzüglich und schriftlich von einem Nacherfüllungsverlangen seines Abnehmers in Kenntnis gesetzt, die beabsichtigte Art 
der Nacherfüllung sowie die ungefähren damit verbundenen Kosten mitgeteilt und der Lieferer nicht unverzüglich widerspro-
chen hat. Der Besteller ist gehalten, Vorschlägen des Lieferers, die eine günstigere Variante der Nacherfüllung betreffen, 
Folge zu leisten.  

14. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei der Ware, die der 
Auftraggeber im Rahmen einer lau-fenden Geschäftsbeziehung von uns bezieht, behalten wir uns  das Eigen-tum vor, bis 
unsere sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung - einschließlich der künftig entstehenden Forderungen - auch 
aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche 
Forderungen von uns in eine laufende Rech-nung übernommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 

15. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten 
sorgfältig zu unter-suchen gemäß den Obliegenheiten des § 377 HGB. Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel sind 
spätestens binnen einer Woche nach Anlieferung, in jedem Fall abervor Verarbeitung oder Einbau schrift-lich anzuzeigen. 
Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Auftraggeber genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht 
binnen einer Woche nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte. 

16. Wurde ein Mangel vor der Montage nicht erkannt und dieser mangelbehaftete Gegenstand dennoch verbaut, können die 
erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Sache uns gegenüber nur dann erstattet werden, wenn wir 
vor Ausführung dieser Mangelbeseitigung durch unseren Auftraggeber in Kenntnis gesetzt wurden. 

17. Stahl hat seine eigenen Eigenschaften von der Beschaffenheit her. 

18. Die Feuerverzinkung wird gemäß DIN-EN-ISO 1461 verzinkt. 

19. Die Pulverbeschichtung wird gemäß DIN 55634-1 pulverbeschichtet. 

20. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte 
ändern lässt und die Mängel-beseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftrag-
geber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseiti-gung dann zu tragen. 

21. Physikalische Eigenschaften unserer Produkte sind niemals beanstandungsfähig.  

22. Wir dürfen den Ersatz der Nacherfüllungsaufwendungen verweigern, soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfall-
umständen unverhält-nismäßig sind. Unverhältnismäßig sind die Kosten der Nacherfüllung insbesondere dann, wenn die 
Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware  im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung 
des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinander stehen. 

             § 12 

Rücktritt vom Vertrag durch den Lieferer 

1. Der Lieferer kann vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, wenn unvorgesehene Ereignisse die wirtschaftliche Bedeu-
tung des Vertrages oder das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung so erheblich verändern oder auch den Betreib 
des Lieferers so erheblich beeinträchtigen, dass die Vertragserfüllung für den Lieferer unzumutbar wird.  

2. Der Lieferer kann die weitere Vertragserfüllung ablehnen und die Erstattung von Kosten verlangen, wenn abzusehen ist, dass 
der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere auf Leistung der vereinbarten Zahlungen wegen einer Ver-
schlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder wegen Einwirkung von hoher Hand, insbesondere solchen, die sich auf den 
Transfer von Zahlungen auswirken, nicht oder nicht fristgemäß erfüllen wird oder die Leistungen dem Lieferer nicht an dessen 
Sitz zu Gute kommen werden.                                           

             § 13 

Teilunwirksamkeit 

 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 
 wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame 
 Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.  

§ 14 

Anzuwendendes Recht 

 Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, anzuwenden. 
 Die Anwendung des einheitlichen Kaufgesetzes im Sinne des Haager Kaufrechtsübereinkommens ist ausgeschlossen.  

§ 15 

Inhaltskontrolle dieser Bedingungen 

 Bei der Überprüfung der Angemessenheit dieser Bedingungen ist zu berücksichtigen, dass der Lieferant fast ausschließlich 
 Kaufleute im Sinne des § 310 BGB beliefert und der Lieferant von Unterlieferanten ebenfalls nur unter Zugrundelegung ver
 gleichbarer Lieferbedingungen beliefert wird.                     § 16 

Gerichtsstand 

 Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist auch berechtigt am Sitz der Haupt- oder Zweigniederlassung des  
Bestellers zu klagen.                                                          § 17 

         Ausführungsfristen 

1. Schlechtwettertage gelten als Behinderung der Ausführungen im Sinne von $6 Nr.2 II VOB/B. Sie führen zu einer entsprechen-
den Fristverlängerung. Bodenverhältnisse auf dem Baugelände, die eine sachgerechte Montage in der von uns angebotenen 
Form erschweren bzw. auch unmöglich machen, gelten ebenfalls als Behinderung und sind extra zu vergüten. Der Käufer ist 
verpflichtet eine reibungslose Montage zu gewährleisten. 

2. Baubedingte Verpackungen, Abfälle sowie Bodenaushub verbleiben auf der Baustelle. 

3. Eine Endreinigung der Stahl oder Glasflächen ist im Leistungsumfang nicht enthalten. 

4. Der Preis für die Montage ist gemäß „je nach baulichen Situation“ vorerst als ebenerdig anzusehen. Falls es keine Rückinfor-
mation vom Kunden gemäß diesen Hinweis gibt, ist davon auszugehen, dass die Einbausituation ebenerdig zu erreichen ist. 
Falls die Einbausituation doch nicht dieser Definition entspricht müssen die Montagekosten dementsprechend vorher ange-
passt werden, da ein Kran eventuell zum Einsatz kommt. 

5. Die Art der Einbausituation ist uns vor der Angebotsverhandlung unverzüglich mitzuteilen, falls diese nicht wie üblich ebener-
dig zu erreichen ist. Falls der Kunde diese wichtigen Informationen zum Einbauort verschweigt und nicht offen kommuniziert 
können Nachträge i.H.v. beispielsweise einem Kraneinsatz zzgl. Bearbeitungsgebühr geltend gemacht werden. 

6. Der für eine Montage vereinbarte Preis setzt einen normalen grabbaren Boden (Bodenklasse 3 und 4) voraus, der ein einfa-
ches Ausheben von Stützenlöchern ermöglichst. Wenn diese Bodenbeschaffenheit nicht gegeben ist oder dies während der 
Montage sichtbar wird (z.B. Fles, Steine, Beton, Wurzeln, Sumpf, gefrorener Boden etc.), hat der Käufer den dadurch beding-
ten Zeitmehraufwand mit einem Stundensatz von 80€ zzgl MwSt. sowie den Material-, Maschinen– und Auslagenmehraufwand 
zu erstatten. 

7. Der Kunde stellt sicher, dass die maßgeblichen Mark– und Grenzpunkte vorhanden und gut sichtbar sind, sowie sämtliche 
Leitungen und Rohre, die sich im Montageverlauf der Überdachung befinden, auf dem Gelände markiert und dem Monta-
geteam schriftlich mitgeteilt worden sind. Für Beschädigungen an unterirdischen Leitung haften wir nicht. 

§ 18 

    Nutzung Bildmaterial 

1. Das Bildmaterial des realisierten Projektes dürfen wir für unsere Online, sowie Offline Marketing Zwecke benutzen. 

Allgemeine Geschäfts– und Lieferbedingungen 


